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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Karton-
träger (1) für Kartons (9) mit stabförmigen Produkten der
tabakverarbeitenden Industrie mit einer Aufnahme (2),
welche eine an die Außenform der Kartons (9) angepass-

te Formgebung und an wenigstens einer Seite eine Öff-
nung (3) aufweist, wobei der Karton (9) in Bezug zu we-
nigstens einer die Öffnung (3) begrenzenden Kante (5)
des Kartonträgers (1) fixierbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Karton-
träger für Kartons mit stabförmigen Produkten der tabak-
verarbeitenden Industrie mit den Merkmalen des Ober-
begriffs von Anspruch 1 und eine Anlage zum Transport
von derartigen Kartonträgern mit den Merkmalen des
Oberbegriffs von Anspruch 12.
[0002] Die Kartonträger oder auch Umlaufkassetten
dienen zum Aufnehmen und zum Transport von Kartons
mit darin angeordneten stabförmigen Produkten der ta-
bakverarbeitenden Industrie, wie z.B. Filterstäben und
weisen dazu eine zu einer Seite hin geöffnete Aufnahme
auf, welche in der Form an die Außenform der Kartons
angepasst ist. In einer Anlage zum Zuführen der stabför-
migen Produkte in eine übergeordnete Einrichtung wer-
den mehrere Kartonträger mit Aufnahmen identischer
Form, z.B. 10 Kartonträger, in einem Umlaufprinzip ge-
nutzt. Dabei werden die Kartonträger in der Anlage an
einer ersten Station mit einem mit Produkten gefüllten
Karton bestückt, anschließend zu einer zweiten Station
verfahren, in denen die Produkte aus dem Karton abge-
führt werden und schließlich zu einer dritten Station ver-
fahren, in der der leere Karton aus dem Kartonträger ent-
nommen wird, bevor wieder ein neuer voller Karton in
die Aufnahme des Kartonträgers eingeführt wird. Die
Kartons können dabei mehrfach verwendet werden. In
einer zweiten Anlage werden die Kartons in umgekehrter
Abfolge wieder mit Produkten gefüllt. Dabei ist es nicht
zwingend erforderlich, dass die Kartons aus Papier bzw.
Cellulose Material bestehen, es ist ebenso denkbar, dass
Kunststoff- oder Metallboxen als Kartons verwendet wer-
den. Der Begriff Karton ist damit als nicht auf einen Werk-
stoff begrenzt anzusehen, obwohl die Verwendung von
Kartons aus Cellulose bzw. Pappe aus Gewichts- und
Kostengründen bevorzugt ist. Sofern eine automatisierte
Handhabung der Kartons vorgesehen ist, kann es aber
auch bevorzugt sein, die Kartons aus Kunststoff oder Me-
tall mit einer für die Handhabung speziell ausgebildeten
Formgebung herzustellen.
[0003] Die Aufnahme in dem Kartonträger ist wenigs-
tens zu einer Seite hin geöffnet, so dass die Kartons so-
wohl manuell als auch maschinell in die Aufnahmen ein-
geführt und aus diesen wieder entnommen werden kön-
nen. Die Produkte sind in den Kartons mit parallel zuein-
ander angeordneten Längsachsen gestapelt, wobei die
Längsachsen der Produkte außerdem parallel zu der Flä-
che der Öffnungsseite der Kartons ausgerichtet sind, so
dass sie durch eine Querbewegung zu ihren Längsach-
sen aus dem Karton abgeführt werden. Die Produkte sind
dabei außerdem mit ihren Längsachsen senkrecht zu der
Frontseite und zu der Rückseite des Kartons angeordnet,
so dass die Stirnflächen der Produkte in der Summe je-
weils eine Ebene bilden, welche parallel zu der Front-
und der Rückseite des Kartons angeordnet sind. Die Tie-
fe des Kartons entspricht damit bei einer Stapelung der
Produkte in einer einzigen Lage in etwa der Länge der
Produkte plus der doppelten Wandstärke der Wandun-

gen des Kartons, während die Höhe und die Breite der
Kartons durch das vorgesehene Fassungsvermögen der
Kartons bestimmt ist. Damit sind die Kartons in der Regel
quaderförmig, und die Aufnahmen weisen ebenfalls eine
Quaderform mit einer geringen Übergröße zu den Au-
ßenabmessungen der Kartons auf, so dass die Kartons
einfach manuell oder auch maschinell in die Aufnahmen
der Kartonträger eingeführt werden können. Dabei liegen
die Kartons nach dem Einführen in die Aufnahmen mit
ihren Unterseiten auf den jeweiligen Böden der Aufnah-
men der Kartonträger auf.
[0004] Die Kartons werden nach oder vor dem Einfüh-
ren in die Aufnahmen der Kartonträger an einer Seite
geöffnet, so dass die darin befindlichen Produkte in der
zweiten Station der Anlage aus dem Karton dem weiteren
Verarbeitungsprozess zugeführt werden können. Zum
Entleeren der Kartons werden die Kartonträger zusam-
men mit den darin aufgenommenen Kartons in eine Ab-
gabestellung verschwenkt, in welcher die offene Seite
der Kartons nach unten gerichtet ist, wobei die offene
Seite bis zum Erreichen der Abgabestellung durch ein
bewegliches Schwert verschlossen ist und durch Entfer-
nen des Schwertes erst dann geöffnet wird, wenn die
Produkte aus dem Karton austreten sollen. Die Anlage
weist ferner einen Aufnahmebehälter auf, in den die Pro-
dukte zur Weiterverarbeitung abgeführt werden, welcher
in der Abgabestellung der Kartonträger unterhalb der
durch das Schwert verschlossenen offenen Seite des
Kartons angeordnet ist. Zum Abführen der Produkte wird
das Schwert in der Abgabestellung der Kartonträger von
der offenen Seite des Kartons abgezogen, so dass die
offene Seite freigegeben wird und die Produkte schwer-
kraftbetätigt aus den Kartons in den Aufnahmebehälter
austreten.
[0005] Wichtig für das prozesssichere Abführen der
Produkte aus den Kartons bzw. das Entleeren der Kar-
tons ist es dabei, dass die Kartonträger mit den Rändern
ihrer offenen Frontseiten sehr genau in Bezug zu einer
definierten Abgabestellung ausgerichtet sind und insbe-
sondere mit einem möglichst geringen Spalt zu dem
Schwert bzw. zu einer Gegenfläche der zweiten Station
ausgerichtet sind. Dabei ist es außerdem wichtig, dass
die Kartons in den Aufnahmen mit ihren Frontseiten bzw.
den offenen Seiten möglichst dicht zu den Rändern der
Frontseite des Kartonträgers angeordnet sind, diese
aber auf keinen Fall überragen, damit die Produkte ers-
tens prozesssicher in den Aufnahmebehälter eintreten
und zweitens die Produkte bzw. die Randseiten der Kar-
tons nicht durch die Abzugsbewegung des Schwertes
beschädigt werden. Damit sind die Kartonträger durch
die Form und die Abmessungen ihrer Aufnahmen aus-
schließlich zur Aufnahme von Kartons mit speziellen Ab-
messungen vorgesehen.
[0006] Sofern Produkte mit anderen Abmessungen,
wie z.B. anderen Längen, in den Kartons abgepackt wer-
den oder Kartons mit einem anderen Fassungsvermö-
gen verwendet werden sollen, weisen die Kartons andere
Abmessungen auf, was dazu führt, dass zur Aufnahme
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dieser Kartons andere Kartonträger mit Aufnahmen mit
anderen Abmessungen verwendet werden müssen.
[0007] Aus der WO 2014/209842 A1 ist bereits ein Kar-
tonträger bekannt, bei dem in der Aufnahme zusätzlich
ein höhenverstellbarer Boden vorgesehen ist, so dass
auch Kartons mit unterschiedlichen Höhen in der Auf-
nahme des Kartonträgers aufgenommen werden können
und trotzdem mit der offenen Seite in der definierten Ab-
gabestellung zu der Randseite der Aufnahme des Kar-
tonträgers angeordnet sind. Nachteilig bei dieser Lösung
ist es, dass die Kartonträger erst durch das Ausrichten
des Bodens individuell auf die Abmessungen der neuen
Kartons eingestellt werden müssen, es ist also ein be-
stimmter Umrüstvorgang erforderlich, was bei der Um-
stellung aller Kartonträger eines Umlaufes einen erheb-
lichen Zeitaufwand darstellt. Die Bediener der Anlage ha-
ben hierfür einen maximalen Zeitaufwand von 30 Minu-
ten als Obergrenze zur Umrüstung sämtlicher Kartonträ-
ger der Anlage vorgegeben, was insbesondere bei einer
genauen Einstellung der Position des Bodens innerhalb
enger Toleranzgrenzen ein Problem darstellen kann.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Kar-
tonträger bereitzustellen, welcher mit einfachen Mitteln
zu einem Transport und zum Entleeren von Kartons mit
unterschiedlichen Abmessungen geeignet sein soll. Fer-
ner ist es Aufgabe der Erfindung, eine Anlage zum Trans-
port von Kartonträgern bereitzustellen, welche hinsicht-
lich der Verwendung von Kartonträgern mit Kartons mit
unterschiedlichen Abmessungen verbessert sein soll.
[0009] Erfindungsgemäß werden zur Lösung der Auf-
gabe ein Kartonträger mit den Merkmalen von Anspruch
1 und eine Anlage mit den Merkmalen von Anspruch 12
vorgeschlagen. Weitere bevorzugte Weiterentwicklun-
gen sind den Unteransprüchen, den Figuren und der zu-
gehörigen Beschreibung zu entnehmen.
[0010] Gemäß dem Grundgedanken der Erfindung
wird vorgeschlagen, dass der Karton in Bezug zu we-
nigstens einer die Öffnung begrenzenden Kante des Kar-
tonträgers fixierbar ist.
[0011] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung ist
darin zu sehen, dass der Karton dadurch unabhängig
von seiner Form und Größe immer in einer definierten
Ausrichtung zu der Kante der Öffnung des Kartonträgers
angeordnet bzw. ausgerichtet ist. Bei herkömmlichen
Kartonträgern wird immer davon ausgegangen, dass der
in der Aufnahme angeordnete Karton auf der Grundflä-
che (Boden) der Aufnahme aufliegt, so dass die Position
der Grundfläche zu der Kante der Öffnung der Aufnahme
des Kartonträgers aufgrund der festen Geometrie des
Kartons auch die Position der Randseite des Kartons zu
der Kante der Öffnung des Kartonträgers definiert. So-
fern der Abstand zwischen der Grundfläche und der Kan-
te größer als die Höhe des Kartons ist, ist zwischen der
Oberseite des Kartons und der Kante ein Spalt vorhan-
den, bzw. im umgekehrten Fall steht der Karton über die
Kante des Kartonträgers hinaus. Entsprechend muss,
wie im Stand der Technik beschrieben, der Kartonträger
manuell immer an den jeweiligen Karton angepasst wer-

den. Bei der vorliegenden Erfindung ist erkannt worden,
dass durch die Fixierung des Kartons in Bezug zu der
Kante hingegen die Ausrichtung des Kartons zu der Kan-
te unmittelbar und unabhängig von der Lage der Grund-
fläche zu der Kante und der Form bzw. dem Zustand des
Kartons definiert wird. Dadurch können z.B. auch kleine-
re Kartons mit kleineren Höhen oder Kartons mit einer
durch den fortwährenden Gebrauch veränderten Außen-
form in der Aufnahme gehalten werden, da der Karton
unmittelbar gegenüber der Kante fixiert ist, und er nicht
mehr mit dem Boden auf der Grundfläche aufliegen
muss. Die Aufnahme kann dazu in der Tiefe bevorzugt
etwas größer bemessen sein als die maximale Höhe des
größten in der Aufnahme aufzunehmenden Kartons, so
dass das Aufliegen des Kartons auf der Grundfläche be-
wusst vermieden wird und die Position des Kartons zu
der Kante der Öffnung allein durch das Fixieren des Kar-
tons gegenüber der Kante definiert ist.
[0012] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung wird
vorgeschlagen, dass eine Fixiereinrichtung zum Fixieren
des Kartons in Bezug zu wenigstens einer die Öffnung
begrenzenden Kante des Kartonträgers vorgesehen ist.
Bei der Fixiereinrichtung handelt es sich um eine manuell
betätigbare oder auch selbsttätig, während der Einführ-
bewegung der Kartons aktivierte Fixiereinrichtung, in je-
dem Fall werden die Kartons durch die Fixiereinrichtung
aktiv in einer Sollposition gegenüber der Kante fixiert.
Dabei wird die Sollposition, in der der Karton durch die
Fixiereinrichtung fixiert wird, durch die Fixiereinrichtung
und die Lage der Fixiereinrichtung zu der Kante vorge-
geben. Die Fixiereinrichtung muss den Karton damit nicht
unmittelbar an der Kante fixieren, es reicht aus, wenn
der Karton über die Fixiereinrichtung mit einem bestimm-
ten Abschnitt in der Aufnahme fixiert ist, so dass die Kan-
te des Kartons aufgrund der festen Geometrie des Kar-
tons und der festen räumlichen Zuordnung der Fixierein-
richtung zu der Kante automatisch in einer definierten
Ausrichtung und Anordnung zu der Kante positioniert ist.
[0013] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung wird
weiter vorgeschlagen, dass die Fixiereinrichtung durch
eine Klemmeinrichtung gebildet ist, in welcher eine Wan-
dung des Kartons festklemmbar ist. Der Karton wird da-
mit allein durch eine auf die Wandung ausgeübte Klemm-
kraft gehalten, es bedarf ansonsten keines weiteren
formschlüssigen Befestigungsansatzes an dem Karton
zur Übertragung der für die Fixierung des Karton erfor-
derlichen Haltekräfte.
[0014] Dabei kann die Klemmeinrichtung bevorzugt ei-
nen Hebelmechanismus mit einem Klemmarm aufwei-
sen, und der Klemmarm derart angeordnet sein, dass
die Wandung an einer Außenfläche des Kartonträgers
festklemmbar ist. Der Karton kann dadurch sehr einfach
mit einer die Kante überragenden Lasche zwischen dem
Klemmarm und der Außenfläche des Kartonträgers fest-
klemmbar sein. Die Lasche kann dabei zusätzlich dazu
genutzt werden, eine Öffnung des Kartons nach dem Fül-
len des Kartons mit Produkten wieder zu verschließen,
bzw. es kann die auch bisher schon vorgesehene Sei-
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tenfläche des Kartons, welche zur Freigabe der Öffnung
gelöst wird, als Lasche im Sinne der Erfindung zum Fi-
xieren des Kartons genutzt werden. Die Lasche umfasst
die Kante an der Oberseite und verhindert dadurch zu-
sätzlich, dass der Karton in die Aufnahme hineinrutscht,
wobei die Lasche ihrerseits durch die von der Klemm-
einrichtung ausgeübte Klemmkraft an der Außenseite
der Wandung festgelegt ist und daran gehindert wird,
über die Kante hinweg abzugleiten. Die zum Halten des
Kartons erforderlichen Haltekräfte werden damit neben
den über die Außenfläche ausgeübten Klemmkräften zu-
sätzlich über die Oberseite der Kante in den Kartonträger
eingeleitet, der Karton stützt sich praktisch über die La-
sche an der Oberseite der Kante des Kartonträgers ab.
[0015] Weiter wird vorgeschlagen, dass der Kartonträ-
ger Tragegriffe aufweist, welche das Ergreifen und
Transportieren des Kartonträgers erleichtern, wodurch
die Handhabung des Kartonträgers grundsätzlich verein-
facht wird.
[0016] Dabei kann der Hebelmechanismus bevorzugt
wenigstens einen Betätigungsarm aufweisen, welcher
ausgehend von wenigstens einem der Tragegriffe in
Griffweite angeordnet ist. Durch die vorgeschlagene
Weiterentwicklung kann der Hebelmechanismus auch
während des Tragens des Kartonträgers betätigt wer-
den, oder anders ausgedrückt, der Hebelmechanismus
kann gleichzeitig mit dem Ergreifen des Kartonträgers
betätigt werden. Das Festklemmen des Kartons kann da-
durch ohne zusätzlichen Zeitaufwand realisiert werden.
Ferner kann die Klemmeinrichtung während des Tragens
des Kartonträgers aktiv in der den Karton fixierenden
Stellung gesichert werden, indem die den Kartonträger
tragende Person den Betätigungsarm während des Tra-
gens des Kartonträgers festhält.
[0017] Ferner ist in einer Grundfläche der Aufnahme
bevorzugt wenigstens eine erste Federeinrichtung vor-
gesehen, welche derart ausgebildet ist, dass die Kartons
an einer parallel zu der Kante ausgerichteten Unterseite
federelastisch unterstützt werden. Durch die erste Fe-
dereinrichtung können die Kartons verschieden tief in die
Aufnahme eingedrückt und dann unter Beibehaltung der
Federunterstützung über die Fixiereinrichtung mit der
Ausrichtung in der Sollposition zu der Kante des Karton-
trägers fixiert werden. Dabei ist es wichtig, dass der Kar-
ton an der parallel zu der Kante ausgerichteten Unter-
seite unterstützt wird, damit er möglichst gleichmäßig
auch in Bezug zu der Kante des Kartonträgers federe-
lastisch unterstützt wird.
[0018] Dabei kann die erste Federeinrichtung bevor-
zugt eine erste Blattfeder aufweisen, welche derart aus-
gerichtet und geformt ist, dass sie mit einer ebenen An-
lagefläche an der Unterseite des Kartons zur Anlage ge-
langt. Die Blattfeder liegt damit flächig an der Unterseite
des Kartons an und belastet diesen dadurch maximal
gleichmäßig. Ferner kann der Karton durch eine entspre-
chend genaue Ausrichtung der Anlagefläche sehr genau
in einer für die abschließende Fixierung über die Fixier-
einrichtung optimalen Position gehalten werden.

[0019] Weiter wird vorgeschlagen, dass in der Aufnah-
me wenigstens eine zweite Federeinrichtung vorgese-
hen ist, an welcher die Kartons seitlich zur Anlage ge-
langen, wodurch auch Abweichungen der Kartons in der
Breite ausgeglichen oder Kartons mit geringfügig unter-
schiedlichen Breiten unter Beibehaltung der seitlichen
Anlageflächen in der Aufnahme gehalten werden kön-
nen.
[0020] Dabei kann die zweite Federeinrichtung bevor-
zugt eine zweite Blattfeder aufweisen, welche an wenigs-
tens zwei voneinander beabstandeten Einspannstellen
gehalten ist und zwischen den Einspannstellen bogen-
förmig in die Aufnahme vorsteht. Durch die Wahl der
Blattfeder als Feder in der Federeinrichtung und deren
bogenförmige Formgebung können die Kartons beson-
ders günstig in die Aufnahme eingeschoben werden, in-
dem die Blattfeder aufgrund der Bogenform beim Einfü-
gen des Kartons kontinuierlich komprimiert wird, und der
Karton dabei an der Stirnseite der Blattfeder abgleitet.
Ferner wird dadurch eine besonders gut fixierte Feder
geschaffen.
[0021] Ferner können die erste und/oder die zweite Fe-
dereinrichtung bevorzugt in der Höhe und/oder in der
seitlichen Ausrichtung verstellbar sein, so dass die fe-
derelastischen Anlageflächen an Kartons mit unter-
schiedlichen Abmessungen angepasst werden können.
[0022] Weiter wird zur Lösung der Aufgabe eine Anla-
ge zum Transport eines Kartonträgers mit den Merkma-
len von einem der Ansprüche 1 bis 11, vorgeschlagen,
wobei zusätzlich vorgeschlagen wird, dass eine Einrich-
tung zum Ausrichten der in der Aufnahme angeordneten
Kartons gegenüber der die Öffnung begrenzenden Kante
des Kartonträgers vorgesehen ist.
[0023] Der Vorteil der weiterentwickelten Anlage ist
darin zu sehen, dass die Kartons vor dem Entleeren aktiv
gegenüber der Kante ausgerichtet werden, so dass der
Entleervorgang der Kartons erheblich prozesssicherer
vollzogen werden kann. Dabei kann das Ausrichten so-
wohl manuell als auch unter Verwendung einer Antriebs-
einrichtung erfolgen. Sofern eine Fixiereinrichtung vor-
gesehen ist, kann das Ausrichten sowohl vor dem Betä-
tigen der Fixiereinrichtung, also vor dem Festlegen des
Kartons, als auch nach dem Betätigen der Fixiereinrich-
tung, also nach dem Fixieren des Kartons erfolgen, wobei
davon ausgegangenen wird, dass die Kartons auch im
fixierten Zustand durch geringfügige Verformungen oder
Verschiebungen der Wandung noch zusätzlich ausge-
richtet werden können. Die Einrichtung zum Ausrichten
der Kartons besteht hier darin, dass der Karton aktiv ein-
geschoben werden kann, also gegenüber der Kante aus-
gerichtet werden kann, wozu z.B. bewusst ein Spiel oder
auch die erste Federeinrichtung zwischen dem Karton
und dem Kartonträger vorgesehen sein kann.
[0024] Dabei können die Kartons besonders einfach
ausgerichtet werden, indem die Einrichtung eine Gegen-
fläche umfasst, wobei die Gegenfläche derart positioniert
ist, dass der in der Aufnahme aufgenommene Karton
während der Relativbewegung daran zur Anlage gelangt
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und in eine vorbestimmte Ausrichtung und Anordnung in
der Aufnahme gedrängt wird. Die Kartons werden durch
die Anlage an der Gegenfläche und die erzeugte Rela-
tivbewegung selbstständig ausgerichtet, wobei die Be-
wegung zur Anlage des Kartons an die Gegenfläche und
die anschließende Ausrichtbewegung selbstverständlich
bevorzugt ein einziger Bewegungsvorgang ist. Die ab-
schließende Position und die Ausrichtung der Kartons
zum Ende der Relativbewegung werden dabei durch die
Position der Gegenfläche zu dem Karton zum Ende der
Relativbewegung bestimmt. Die Relativbewegung kann
dabei sowohl durch eine Bewegung der Gegenfläche zu
dem stillstehenden Kartonträger als auch durch eine Be-
wegung des Kartonträgers zu der stillstehenden Gegen-
fläche realisiert sein, wobei selbstverständlich auch so-
wohl der Kartonträger als auch die Gegenfläche bewegt
werden können, so dass die Relativbewegung durch eine
Kombination zweier Bewegungen zusammengesetzt ist.
Insbesondere kann dazu auch die Bewegung des Kar-
tonträgers in die Entleerposition des Kartons über den
Aufnahmebehälter als Relativbewegung genutzt wer-
den. Dabei muss der Karton nicht immer zwangsläufig
in die Sollposition bewegt werden, sofern er sich schon
in dieser befindet, ist eine solche Bewegung selbstver-
ständlich nicht erforderlich. Der häufigste Fall ist dabei
der, dass der Karton nicht vollständig in die Aufnahme
eingeführt ist und über die Kante hinaus steht. In diesem
Fall wird der Karton durch die Anlage an der Gegenfläche
tiefer in die Aufnahme hinein geschoben, bis er in der
Sollposition zu der Kante der Öffnung der Aufnahme in
dem Kartonträger angeordnet ist. Ferner kann die Rela-
tivbewegung auch manuell ausgelöst werden, indem der
Kartonträger mit dem darin gehaltenen Karton manuell
gegen die Gegenfläche gedrängt wird.
[0025] Alternativ kann die Einrichtung auch bevorzugt
eine Antriebseinrichtung zum Erzeugen der Relativbe-
wegung zwischen dem Kartonträger und der Gegenflä-
che umfassen, durch welche die Relativbewegung ge-
steuert erzwungen werden kann.
[0026] Die Erfindung wird im Folgenden anhand be-
vorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf
die beigefügten Figuren erläutert. Dabei zeigt

Fig. 1 einen Kartonträger 1 in Sicht auf die Vordersei-
te; und

Fig. 2 den Kartonträger in Sicht auf die Rückseite; und

Fig. 3 einen vergrößerten Ausschnitt des Kartonträ-
gers mit einer ersten Federeinrichtung; und

Fig. 4 einen Kartonträger mit einem darin gehaltenen
Karton; und

Fig. 5 einen Ausschnitt aus einer Anlage mit einem
darin gehaltenen Kartonträger und einer fest-
stehenden Gegenfläche.

[0027] In der Figur 1 ist ein erfindungsgemäßer Kar-
tonträger 1 zu erkennen, welcher in seinem Grundaufbau
eine Rückwand 20, eine Vorderwand 23, zwei Seitenflä-
chen 21 und 22 und eine Grundfläche 12 aufweist, wel-
che in der Figur 3 zu erkennen ist. Die Rückwand 20, die
Vorderwand 23, die Seitenflächen 21 und 22 und die
Grundfläche 12 bilden zusammen eine Aufnahme 2 mit
einer Öffnung 3, welche in der Form an die Außenform
von darin aufzunehmenden, nur in den Figuren 4 und 5
zu erkennenden Kartons 9 mit darin bevorrateten Pro-
dukten angepasst bzw. anpassbar ist. Die Vorderwand
23 ist dabei in der Höhe erheblich kürzer bemessen als
die Rückwand 20, so dass die Aufnahme 2 nur in einem
kurzen unteren Abschnitt im Umfang vierseitig begrenzt
ist, während sie oberhalb der Vorderwand 23 nur drei-
seitig begrenzt ist. Dadurch werden die darin aufgenom-
menen Kartons nur in einem unteren Abschnitt in alle
vier Richtungen fixiert, während die Vorderseite der Kar-
tons 9 in dem oberen Abschnitt darüber frei ist.
[0028] Die Grundgeometrie der Aufnahme 2 kann
durch mehrere Einstelleinrichtungen 19, 25 und 26 ver-
ändert werden, welche durch eine regelmäßige Lochras-
terung und dazugehörige Schrauben oder Fixierstifte ge-
bildet sind. Ferner sind in den Seitenflächen 21, 22, der
Rückwand 20, Vorderwand 23 und in der Grundfläche
12 Aussparungen 24 vorgesehen, durch welche das Ge-
wicht des Kartonträgers 1 und die auf die Kartons 9 ein-
wirkenden Reibungskräfte verringert werden können.
Die nötige Formstabilität des Kartonträgers 1 kann dabei
durch die Anordnung und die Formgebung der Ausspa-
rungen, durch das Einbringen von Sicken oder sonstigen
Vertiefungen und schließlich durch die Wahl des Mate-
rials des Kartonträgers 1 erreicht werden. Ferner ist in
den Seitenflächen 21 und 22 jeweils ein Tragegriff 8 vor-
gesehen, durch welchen die Handhabung und das Tra-
gen des Kartonträgers 1 im Allgemeinen verbessert wer-
den können.
[0029] Weiterhin sind in der Aufnahme 2 oberhalb der
Grundfläche 12 eine erste Federeinrichtung 11 und an
der Rückwand 20 zwei seitliche zweite Federeinrichtun-
gen 15 vorgesehen, deren Position mittels der Einstell-
einrichtungen 25 und 15 verändert werden kann. Die ers-
te Federeinrichtung 11 umfasst eine erste Blattfeder 16,
welche durch eine in zwei Falten 14 auf sich selbst zu-
rückgeschlagene Lage aus federelastischem Metall oder
federnden Kunststoff gebildet ist und an der Oberseite
eine ebene Anlagefläche 13 für den in der Aufnahme 2
gehaltenen Karton 9 bildet. Die zweiten Federeinrichtun-
gen 15 umfassen jeweils eine zweite Blattfeder 17, wel-
che bogenförmig in die Aufnahme 2 hinein ragen und an
ihren Enden über jeweils zwei Einspannstellen 18 an den
Einstelleinrichtungen 26 eingespannt sind. Die zweiten
Blattfedern 17 sind jeweils aus einem federelastischen
Streifen gebildet und so ausgerichtet, dass sie zwei seit-
liche Anlageflächen für die Kartons 9 bilden, welche
senkrecht zu der Rückwand 20 ausgerichtet sind.
[0030] An der Rückwand 20 ist erfindungsgemäß eine
Fixiereinrichtung 4 in Form einer Klemmeinrichtung 6 mit
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einem verschwenkbaren Klemmarm 7 und jeweils einem
in die Tragegriffe 8 hinein ragenden Betätigungsarm 10
vorgesehen. Die Fixiereinrichtung 4 ist in der Figur 1 in
der offenen und in der Figur 2 in der geschlossenen Stel-
lung zu erkennen und wird in ihrer Funktion nachfolgend
noch näher erläutert.
[0031] Die Aufnahme 2 wird vor dem Einführen der
Kartons 9 in der Form an die Außenform der Kartons 9
eingestellt. Dabei wird insbesondere darauf geachtet,
dass der Abstand zwischen der Kante 5 und der Anla-
gefläche 13 der ersten Federeinrichtung 11 in vertikaler
Richtung kleiner und/oder innerhalb eines definierten To-
leranzbereichs zu der Höhe der in der Aufnahme 2 auf-
zunehmenden Kartons 9 ist, so dass die obere Kante der
Kartons 9 nicht über die Kante 5 des Kartonträgers 1
bzw. der Rückwand 20 hinaussteht und/oder innerhalb
eines definierten Toleranzbereichs zu dieser angeordnet
ist. Nach dem Einstellen der Geometrie der Aufnahme 2
können darin Kartons 9 mit einer bestimmten Geometrie
aufgenommen werden, wobei die erste und die zweite
Federeinrichtung 11 und 15 in der Aufnahme 2 durch ihre
Federeigenschaften auch zum Ausgleich von Maßunge-
nauigkeiten der Kartons 9 innerhalb vorbestimmter Gren-
zen genutzt werden können. Die Kartons 9 werden vor
dem Einführen in die Aufnahme 2 an ihrer oberen Seite
geöffnet, indem eine daran vorgesehene Lasche 24 zu
einer Seite verschwenkt wird. Anschließend werden die
Kartons 9 mit einer derartigen Ausrichtung in die Aufnah-
me 2 eingeführt, dass die Seite der Kartons 9, an der die
Lasche 24 gehalten ist, an die obere Kante 5 der Rück-
wand 20 des Kartonträgers 1 angrenzt. Nachfolgend wird
die Lasche 24 über die Kante 5 des Kartonträgers 1 auf
die Rückseite der Rückwand 20 umgeschlagen. Die Fi-
xiereinrichtung 4 befindet sich dabei in der in der Figur
1 gezeigten geöffneten Stellung. Die Lasche 24 des Kar-
tons 9 wird dabei zwischen die äußere Wandung der
Rückwand 20 und den Klemmarm 7 der Fixiereinrichtung
4 gesteckt. Anschließend ergreift die Bedienperson den
Betätigungsarm 10 beim Eingreifen in die Tragegriffe 8
und klemmt die Lasche 24 durch Verschwenken des Be-
tätigungsarmes 10 und das dadurch erzwungene Ver-
schwenken des Klemmarmes 7 zwischen diesem und
der äußeren Wandung der Rückwand 20 in der in der
Figur 2 gezeigten Stellung ein. Da die Fixiereinrichtung
4 in einer festen räumlichen Zuordnung zu der Kante 5
der Rückwand 20 angeordnet ist, befindet sich der Karton
9 durch die Fixierung über die Fixiereinrichtung 4 eben-
falls in einer festen räumlichen Zuordnung und Ausrich-
tung zu der Kante 5 des Kartonträgers 1. Damit ist der
Karton 9 zu der Kante 5 des Kartonträgers 1 ausgerichtet,
was auch dadurch verständlich wird, da durch die vor-
geschlagene Lösung nicht zwingend eine Auflage der
Kartons auf der Anlagefläche 13 der ersten Federeinrich-
tung 11 erforderlich ist, und die Kartons 9 über die Fixier-
einrichtung 4 in der Aufnahme 2 gehalten werden. Viel-
mehr können dadurch auch Kartons 9 kleinerer Höhe in
die Aufnahme 2 eingeführt und in dieser fixiert werden.
Dies ist das Ergebnis der erfindungsgemäßen Erkennt-

nis und Lösung, dass die Kartons nunmehr statt über die
alleinige Auflage auf der Grundfläche 12 wie bisher nun-
mehr über die Fixiereinrichtung 4 gehalten und darüber
unmittelbar gegenüber der Kante 5 ausgerichtet sind.
[0032] In der Figur 4 ist der Kartonträger 1 mit einem
darin angeordneten Karton 9 zu erkennen, welcher über
die eingeklemmte Lasche 24 in der Aufnahme 2 des Kar-
tonträgers 1 gehalten ist. In der Figur 5 ist ein Ausschnitt
einer erfindungsgemäßen Anlage zu erkennen, in wel-
che der Kartonträger 1 mit dem darin gehaltenen Karton
9 eingesetzt ist. Der Karton 9 ist trotz der Fixierung über
die Fixiereinrichtung 4 noch in einer Position, in welcher
zwischen der Lasche 24 und der Kante 5 noch ein ge-
ringer Spalt vorhanden ist, der Karton 9 befindet sich also
noch nicht in der abschließenden Sollposition. Diese wird
erst dadurch erreicht, indem der Kartonträger 1 zusam-
men mit dem darin aufgenommenen Karton 9 in Pfeil-
richtung gegen eine Gegenfläche 27 der Anlage bewegt
wird, was sowohl manuell als auch mittels einer Antriebs-
einrichtung bewirkt werden kann. Die Gegenfläche 27 ist
eine feststehende Fläche und befindet sich in einer fes-
ten räumlichen Zuordnung zu einem beweglichen
Schwert 28. Durch die Relativbewegung des Kartonträ-
gers 1 zu der Gegenfläche 27 gelangt der Karton 9 mit
der Lasche 24 zur Anlage an der Gegenfläche 27 und
wird dadurch während der weiteren Bewegung tiefer in
die Aufnahme 2 bis zum Erreichen der Sollposition ein-
geschoben. Damit die Bewegung des Kartons 9 nicht
gestört wird, kann die Fixiereinrichtung 4 vorher gelöst
werden. Die Fixiereinrichtung 4 muss anschließend nicht
zwingend wieder aktiviert werden, da der Karton 9 auch
durch das Festklemmen der Lasche 24 zwischen der Ge-
genfläche 27 und der Kante 5 in der Aufnahme 2 fixiert
ist, wobei das Festklemmen gegenüber der Kante 5 ins-
besondere auch eine unmittelbare Festlegung des Kar-
tons 9 gegenüber der Kante 5 mit den oben beschriebe-
nen Vorteilen liefert. Dabei wird die Relativbewegung des
Kartonträgers 1 zu der Gegenfläche 27 bzw. die dadurch
erzwungene Bewegung des Kartons 9 in die Aufnahme
2 hinein auch dadurch ermöglicht, indem der Karton 9
mit seiner Grundseite auf der ersten Federeinrichtung 11
aufliegt, und die erste Federeinrichtung 11 während der
Bewegung komprimiert wird, also nachgeben kann.
Durch die erste Federeinrichtung 11 wird praktisch be-
wusst eine elastische Grundfläche 12 der Aufnahme 2
geschaffen, durch welche der Karton 9 in die Aufnahme
2 eintauchen kann und dabei trotzdem unterstützt wird,
also nicht ausbeulen kann.
[0033] Nachdem der Karton 9 in die vorbestimmte Soll-
position in die Aufnahme 2 eingeschoben ist, kann das
Schwert 28 prozesssicher über die offene Seite des Kar-
tons 9 schwenken und diese Verschließen, ohne dass
dabei die Gefahr besteht, dass Produkte eingeklemmt
werden, oder dass anschließend ein zu großer Spalt zwi-
schen dem Schwert 28 und dem Rand des Kartons 9
vorhanden ist.
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Patentansprüche

1. Kartonträger (1) für Kartons (9) mit stabförmigen
Produkten der tabakverarbeitenden Industrie mit

- einer Aufnahme (2), welche eine an die Au-
ßenform der Kartons (9) angepasste Formge-
bung und an wenigstens einer Seite eine Öff-
nung (3) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
- der Karton (9) in Bezug zu wenigstens einer
die Öffnung (3) begrenzenden Kante (5) des
Kartonträgers (1) fixierbar ist.

2. Kartonträger (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- eine Fixiereinrichtung (4) zum Fixieren des
Kartons (9) in Bezug zu wenigstens einer die
Öffnung (3) begrenzenden Kante (5) des Kar-
tonträgers (1) vorgesehen ist.

3. Kartonträger (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- die Fixiereinrichtung (4) durch eine Klemmein-
richtung (6) gebildet ist, in welcher eine Wan-
dung des Kartons festklemmbar ist.

4. Kartonträger (1) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- die Klemmeinrichtung (6) einen Hebelmecha-
nismus mit einem Klemmarm (7) aufweist, und
- der Klemmarm (7) derart angeordnet ist, dass
die Wandung an einer Außenfläche des Karton-
trägers (1) festklemmbar ist.

5. Kartonträger (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- der Kartonträger (1) Tragegriffe (8) aufweist.

6. Kartonträger (1) nach Anspruch 4 und nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass

- die Klemmeinrichtung (6) wenigstens einen
Betätigungsarm (10) aufweist, welcher ausge-
hend von wenigstens einem der Tragegriffe (8)
in Griffweite angeordnet ist.

7. Kartonträger (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- in einer Grundfläche (12) der Aufnahme (2)
wenigstens eine erste Federeinrichtung (11)
vorgesehen ist, welche die Kartons (9) an einer
parallel zu der Kante (5) ausgerichteten Unter-

seite federelastisch unterstützt.

8. Kartonträger (1) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- die erste Federeinrichtung (11) eine erste Blatt-
feder (16) aufweist, welche derart ausgerichtet
und geformt ist, dass sie mit einer ebenen An-
lagefläche (13) an der Unterseite des Kartons
zur Anlage gelangt.

9. Kartonträger (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- in der Aufnahme (2) wenigstens eine zweite
Federeinrichtung (15) vorgesehen ist, an wel-
cher die Kartons seitlich zur Anlage gelangen.

10. Kartonträger (1) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- die zweite Federeinrichtung (15) eine zweite
Blattfeder (17) aufweist, welche an wenigstens
zwei voneinander beabstandeten Einspannstel-
len (18) gehalten ist und zwischen den Ein-
spannstellen (18) bogenförmig in die Aufnahme
(2) vorsteht.

11. Kartonträger (1) nach einem der Ansprüche 7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die erste und/oder die zweite Federeinrichtung
(15,16) in der Höhe zu der Grundfläche (12)
und/oder in dem Abstand zu einer Seitenfläche
(21, 22) des Kartonträgers (1) verstellbar sind.

12. Anlage zum Transport eines Kartonträgers (1) für
Kartons (9) mit stabförmigen Produkten der tabak-
verarbeitenden Industrie mit einer Aufnahme (2),
welche eine an die Außenform der Kartons (9) an-
gepasste Formgebung und an wenigstens einer Sei-
te eine Öffnung (3) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Kartonträger (1) nach einem der kenn-
zeichnenden Teile der Ansprüche 1 bis 11 aus-
gebildet ist, und
- eine Einrichtung zum Ausrichten der in der Auf-
nahme (2) angeordneten Kartons (9) gegenüber
der die Öffnung (3) begrenzenden Kante (5) des
Kartonträgers (1) vorgesehen ist.

13. Anlage nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, dass

- die Einrichtung eine Gegenfläche (27) umfasst,
wobei
- die Gegenfläche (27) derart positioniert ist,
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dass der in der Aufnahme (2) aufgenommene
Karton durch die Ausführung einer Relativbewe-
gung des Kartonträgers (1) zu der Gegenfläche
(27) daran zur Anlage gelangt und in eine vor-
bestimmte Ausrichtung und Anordnung in die
Aufnahme (2) gedrängt wird.

14. Anlage nach einem der Ansprüche 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass

- die Einrichtung eine Antriebseinrichtung zum
Erzeugen der Relativbewegung zwischen dem
Kartonträger (1) und der Gegenfläche (27) um-
fasst.
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